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Investitionskredit Sanierung Weierenstrasse

Die Bürgerschaft kann für die Sa-
nierung der Weierenstrasse, Ab-
schnitt Brücke Dorfbach bis Ein-
lenker Schulstrasse, über einen 
Kredit von 1,85 Millionen Franken 
an der Urne vom 10. April 2022 
abstimmen. Das Gutachten ist im 
Geschäftsbericht, der in alle Haus-
halte verteilt wird, abgedruckt. 
Nach der Kreditgenehmigung 
folgen Einzelgespräche mit den 
betroffenen Grundeigentümern 
und anschliessend die öffentliche 
Auflage des Strassenprojekts. 

Nach mehreren Informationsveran-
staltungen und vereinzelten Gesprä-
chen mit Grundeigentümern wurde 
das Mitwirkungsverfahren zum Stras-
sensanierungsprojekt im letzten No-
vember und Dezember durchgeführt. 
Aufgrund verschiedener Eingaben 
und Voten aus dem öffentlichen In-
foanlass wurde das Projekt mit dem 
Projektverfasser analysiert. Es er-
folgten aufgrund dessen Projektan-
passungen. Sämtliche Eingaben aus 
der Mitwirkung sind in einem Bericht, 

der auf der Website eingesehen wer-
den kann, zusammengefasst. 

Handlungsbedarf
Der kritische Zustand der Strasse ist 
ersichtlich und eine Sanierung un-
umgänglich. Bei der Vorstellung zur 
Umsetzung der Sanierung scheiden 
sich jedoch die Meinungen und An-
sichten. Auf der einen Seite wird 
ein «Status quo» gewünscht, also 
lediglich eine Belagssanierung ohne 
Aufwertungsmassnahmen. Andere 
Betroffene wiederum begrüssen die 
Möglichkeit, optimale und nachhal-
tige Strassenbedingungen zur Ver-
besserung der Verkehrssicherheit zu 
schaffen. Der Gemeinderat erachtet 
eine Beibehaltung des bisherigen 
Zustands als nicht zielführend und 
nachhaltig. Wenn eine Sanierung in 
Angriff genommen wird, soll diese 
mindestens für die nächsten 30 Jahre 
standhalten. Demzufolge sind eini-
ge Mindestvorgaben wie der Schutz 
der schwächeren Verkehrsteilneh-
menden, die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben im Bereich der Bus-

haltestellen und des Strassenprofils 
zu berücksichtigen. Die geschätzten 
Kosten für eine reine Belagssanierung 
mit der Erneuerung des bestehenden 
Trottoirs und dem Ersatz der Randab-
schlüsse – also «Status quo» – belau-
fen sich auf 1,59 Millionen Franken.

Bushaltestelle nach Bundesvorgaben
Die Postautohaltestellen «Weieren» 
und «Schule Züberwangen» sind dis-
kriminierungs-, hindernis- und barrie-
refrei zu erstellen. Diesbezüglich be-
stehen seitens des Bundes gesetzliche 
Vorgaben, welche keine Ausnahme 
zulassen. Der Personenunterstand in 
Weieren sowie der Unterflurbehälter 
werden am bisherigen Standort be-
lassen.

Verzicht auf Tempo 30
Von der Einführung einer generellen 
Tempo-30-Zone wird abgesehen. Die 
damit verbundenen rechtlichen Auf-
wände stehen in keinem Verhältnis 
zum Verkehrsaufkommen in Weieren.
 



Seite 2	 Nr. 9 / 2022

Kein Rad- und Gehweg
Auf eine mögliche Erstellung eines 
kombinierten Rad- und Gehwegs zwi-
schen dem Einlenker Feldhofstrasse bis 
Einlenker Grubenwies wird verzichtet. 
Es ist ein Trottoir im Abschnitt Einlen-
ker Feldhofstrasse bis zum Einlenker 
Schulstrasse mit der Normbreite von 
2.00m geplant. Gemäss den gesetz-
lichen Bestimmungen dürfen Schul-
kinder bis zwölf Jahre mit dem Fahrrad 
auf dem Trottoir fahren. Im südlichen 
Strassenabschnitt Brücke Dorfbach bis 
Einlenker Thuraustrasse sowie von der 
Bushaltestelle bis zum Einlenker Feld-
hofstrasse (Nordseite), wird das Trot-
toir mit einer Breite von 1.75m erstellt. 
Diese Mindestbreite wird benötigt, da-
mit der Unterhalt erfolgen kann. Zu-
dem benötigen die Benützenden ge-
nügend Platz, um sich sicher zu fühlen. 

Fahrbahnbreite bleibt
Die Schleppkurven sowie das Strassen-
profil werden optimiert. Des Weiteren 
soll an der geplanten Fahrbahnbreite 
der Weierenstrasse von 5.60m wenn 
möglich festgehalten werden. Dies er-
laubt das Kreuzen eines Personenwa-
gens mit einem Lastwagen oder von 
zwei Postautos in geringem Tempo.

Landerwerb notwendig
Für die Realisierung des Projekts 
müssen gut 600m² Land von über  
40 Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümern erworben wer-
den, davon rund 60 Prozent Land-
wirtschaftsland und Strassenboden. 
Während der Bauphase werden zu-
sätzlich rund 2‘000m² Fläche vorüber-
gehend beansprucht. Die Gründe für 
den Landerwerb sind unterschiedlich. 

Einerseits wird das Land benötigt, 
um den normgerechten Ausbau der 
Fahrbahngeometrie und der Bushalte-
stellen zu gewährleisten und anderer-
seits, um die Verkehrssicherheit für die 
schwächeren Verkehrsteilnehmenden 
zu erhöhen. Der Landerwerb und 
auch die vorübergehende Beanspru-
chung werden mit den Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümern 
mittels Vereinbarungen möglichst vor 
Baubeginn geregelt.

Kosten von 1,85 Mio. Franken
Der Kostenvoranschlag für die Sa-
nierung der Weierenstrasse beläuft 
sich auf 1’850‘000 Franken inklusi-
ve Mehrwertsteuer. Der Kredit wird 
während 30 Jahren abgeschrieben. 
Die Gemeinderechnung wird ab 
dem Jahr 2024 voraussichtlich mit 
jährlich 61‘700 Franken belastet. Im 
Bereich des Sanierungsprojekts sind 
diverse Leitungen der Wasser-, Elek-
trizitäts- und Gasversorgung sowie 
der Swisscom vorhanden. Verschie-
dene Werke haben ebenfalls Sanie-
rungsbedarf bei den bestehenden 
Leitungen angemeldet, zusammen-
gefasst Investitionen von knapp  
1,1 Millionen Franken. Diese werden 
zusammen mit der Sanierung des 
Strassenkörpers ausgeführt. 

Weiteres Vorgehen
Die Bürgerschaft kann an der Urnen-
abstimmung vom 10. April über den 
Sanierungskredit abstimmen. Das 
Gutachten zur Abstimmung ist im Ge-
schäftsbericht 2021 detailliert aufge-
führt. Bei einer Genehmigung des Kre-
dits werden mit den direktbetroffenen 
Grundeigentümern zeitnah entspre-
chende Vereinbarungen abgeschlos-
sen. Danach erfolgt die öffentliche Plan- 
auflage gemäss den Bestimmungen 
des kantonalen Strassengesetzes. Dies 
wird frühestens im Sommer 2022 der 
Fall sein. Sobald das Projekt rechts-
kräftig ist, wird mit den Sanierungs-
arbeiten an den Werkleitungen und 
am Strassenkörper gestartet. 

Ein Ja lohnt sich
Die Notwendigkeit der Sanierung 
ist ausgewiesen. Das Projekt ist aus-
gewogen, es deckt die Bedürfnisse 
sämtlicher Verkehrsteilnehmenden 
auf diesem Strassenteilstück ab. Die 
Sanierung umfasst das technisch Not-
wendige, damit eine normgerechte 
Nutzungsdauer erreicht werden 
kann. Mit dem Ausbau der Strasse 
wird die Sicherheit für die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmenden er-
höht. Der Gemeinderat beantragt, 
ein Ja in die Urne zu legen. 

Projektanpassungen

Für das Auflageprojekt werden ge-
genüber dem Vorprojekt folgende 
Anpassungen vorgenommen: 
-	 Bushaltestelle erhalten und diese 

diskriminierungs-, hindernis- und 
barrierefrei erstellen.

-	 Warteunterstand, Verteilkabine 
und Unterflurbehälter in Weieren 
belassen.

-	 Möglichst an der aktuellen Stras-
senbreite von 5.60m festhalten.

-	 Erstellung Trottoir «Süd» (Ab-
schnitt Brücke Dorfbach bis Ein-
lenker Thuraustrasse) mit einer 
Breite von 1.75m umsetzen.

-	 Trottoir «Nord» (Abschnitt Bus-
haltestelle Weieren bis Einlenker 
Feldhofstrasse) an einer Breite von 
1.75m (Norm 2.00m) festhalten.

-	 Verzicht auf einen kombinierten 
Geh- und Radweg (Abschnitt 
Einlenker Feldhofstrasse bis Sied-
lungsgebiet Züberwangen) – an 
deren Stelle durchgehendes Trot-
toir mit 2.00m Breite, Abschnitt 
Einlenker Feldhofstrasse bis Ein-
lenker Schulstrasse.

-	 Verzicht auf den Bau einer Mittel-
insel / Verkehrsteiler beim Einlen-
ker Gruben- und Feldhofstrasse. 

-	 Strassenprofil ins Gelände legen, 
um möglichst wenig Landerwerbe 
zu tätigen.

-	 Schleppkurven optimieren.
-	 Strasse im Bereich «Knoten Weie-

ren/Thuraustrasse» verschmälern.
-	 Verzicht auf Tempo-30-Zone.

Feuerwehr – Einsatzübung
Die Atemschutzübung des Zugs 2 AS 
Zuzwil findet am Montag, 7. März 
2022, 19.30 Uhr, statt.
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«Wir wollen WILWEST»

An einer Versammlung hat sich 
eine grosse Mehrheit der Mit-
glieder von WirtschaftsPortalOst 
(WPO) dafür ausgesprochen, 
dass sich der Verein für den Auf-
schwung des Projekts WILWEST 
einsetzen soll. Die Geschäftsstel-
le hat umgehend gehandelt und 
die Bewegung «Wir wollen WIL-
WEST» ins Leben rufen. Mit dieser 
Bewegung soll unmissverständ-
lich signalisiert werden, dass die 
Region für das Wirtschaftsprojekt 
einsteht. Ausserdem will die Alli-
anz die Region aufwecken und 
darauf hinweisen, dass es für 
WILWEST Einsatz aus der Region 
braucht.

Das Co-Präsidium von «Wir wollen 
WILWEST» besteht aus einer breiten 
Allianz der hiesigen Wirtschafts- und 
Gewerbevereine, wobei WPO als Ge-
schäftsstelle die Administration über-
nimmt. 

Die Bewegung «Wir wollen WIL-
WEST» soll langfristig bestehen und 
durch verschiedene Aktivitäten Prä-
senz markieren, damit sie in einem 
ersten Schritt wächst und die Auf-
merksamkeit der Bevölkerung auf 
WILWEST lenkt. Bei konkreten poli-
tischen Abstimmungen kann die Be-
wegung unterstützend wirken, zum 

Beispiel beim kantonalen Sonderkre-
dit zur Arealentwicklung WILWEST 
(Abstimmung im Kanton St.Gallen 
voraussichtlich im November 2022) 
oder späteren kommunalen Abstim-
mungen wie der Netzergänzung 
«Nord» oder Kreditbeschlüssen in 
den Standortgemeinden Sirnach und 
Münchwilen.

Startschuss am 30. März 2022
Knapp 100 Personen haben sich be-
reits für das Projekt angemeldet. Man 
kann dies über die WPO-Website 
wirtschaftsportal-ost.ch/wir-wollen-
wilwest machen. Ziel ist, dass nebst 
der Wirtschaft auch vermehrt Ver-
tretende aus Politik, Gesellschaft, 
Sport und Kultur die Bewegung un-
terstützen. Am 30. März 2022 tref-
fen sich die Unterstützer, die sich für 
«Wir wollen WILWEST» angemel-
det haben, erstmals persönlich. Im 
Stadtsaal Wil findet eine Startschuss-
Veranstaltung statt, an der sich die 
Anwesenden vernetzen können, In-
formationen zum Projektstand und 
dem politischen Prozess erhalten 
sowie weitere Informationen über 
geplante Massnahmen erfahren. Die 
Teilnehmenden bekommen auch ein 
Gespür für den visuellen Auftritt der 
Bewegung. Ziel ist, dass «Wir wollen 
WILWEST» ein eigenes Design mit-
samt Logo und Website bekommt.

Aus dem Gemeinderat
Geschäftsbericht neu auf Bestellung
Der Geschäftsbericht dient als in-
formative Grundlage für die Bürger-
schaft aber auch als Nachschlage-
werk für die Verwaltung. Bis anhin 
wurde der Geschäftsbericht jeweils 
anfangs März in gedruckter Form in 
alle Haushalte verteilt – insgesamt 
rund 2´500 Exemplare. Infolge der 
fortschreitenden Digitalisierung so-
wie der Tatsache, dass eine grosse 
Anzahl der Geschäftsberichte un-
gelesen im Altpapier landet, stellte 
sich der Gemeinderat die Frage, ob 
eine Zustellung in Papierform noch 
zeitgemäss ist. Aus ökonomischen 
und ökologischen Gründen hat er 
entschieden, den Geschäftsbericht 
ab dem nächsten Jahr nur noch auf 
Bestellung in gedruckter Form zu 
versenden. Das Thema wurde vor-
gängig am alljährlichen «Feierabend-
gespräch» mit den Partei- und Gewer-
bevertretern besprochen. Dass der  
Geschäftsbericht ab dem nächsten 
Jahr nur noch auf Bestellung in Pa-
pierform versandt werden soll, stiess 
auf Zustimmung. Dies ist eine sinn-
volle Lösung, die sowohl die Bedürf-
nisse der Bürgerschaft als auch die-
jenigen der Gemeinde abdeckt. Der 
Geschäftsbericht wird in diesem Jahr 
letztmals in alle Haushalte verteilt. 
Diesem liegt eine entsprechende Be-
stellkarte für den Bezug in gedruck-
ter Form bei. Weiter besteht die 
Möglichkeit, den Geschäftsbericht 
wie bis anhin auf der Website www.
zuzwil.ch herunterzuladen. 

Geschäftsbericht 2021 / Video

Der Geschäftsbericht 2021 wird 
Anfangs März letztmals in alle 
Haushalte verteilt. Die Stimmbe-
rechtigten erhalten die Stimm- 
unterlagen für die Abstimmung vom 
Sonntag, 10. April 2022, separat. 
Auf der Website www.zuzwil.ch 
finden Sie unter Aktuelles ein Vi-
deo zu den Abstimmungsvorlagen 
sowie mit weiteren Informationen. 



Seite 4	 Nr. 9 / 2022

Frauengemeinschaft Zuzwil
Kurs Tisch- oder Wanddekoration
Der Kurs findet am Donnerstag,  

Diverses
Spielgruppe «Stützrädli»
Anmeldung Spielgruppe 2022/2023
Jeden Vormittag von 9 bis 11 Uhr spie-
len und basteln die Kinder ab zwei-
einhalb Jahren im Untergeschoss des 
katholischen Pfarreiheims mit einer 
ausgebildeten Leiterin. Die Kosten pro 
Halbtag betragen 17 Franken, das Ma-
terialgeld pro Jahr 50 Franken.

Altpapiersammlung

Am Samstag, 5. März 2022, findet 
die erste Altpapiersammlung – or-
ganisiert vom Turnverein – im Jahr 
2022 statt. Mitgenommen werden 
Zeitungen und Werbeprospekte. Alt-
papier sowie Karton sind separat ge-
bündelt bis 7.30 Uhr bereitzustellen. 

Bitte nach 7.30 Uhr kein Sammelgut 
mehr an den Routen bereitgelegen. 

Eine Direktanlieferung ist bis 11 Uhr auf 
dem Parkplatz beim Fussballplatz an 
der Herbergstrasse in Zuzwil möglich.

Seelsorgeeinheit 
Mittleres Fürstenland
«Osterweg»
Vom 6. März bis 24. April 2022 ist 
ein Weg ausgesteckt, auf welchem 
der kleine Esel «Elias» erzählt, was 
er mit Jesus in der Osterzeit erlebt 
hat. Der Weg beginnt bei der Kirche 
Züberwangen und kann jederzeit 
besucht werden. Die Begehung des 
Weges dauert etwa eine Stunde. Die 
Pfarreiräte und das Seelsorgeteam 
wünschen viel Spass beim Rundgang.

Kirche

Waldspielgruppe
Die Waldspielgruppe findet von Au-
gust bis Oktober am Donnerstag, 
13.30 bis 15.30 Uhr und von Oktober 
bis Juli, von 13.30 bis 16 Uhr statt. Die 
Kosten belaufen sich für 2 Stunden 
auf 17 und für 2,5 Stunden auf 21 
Franken, die Materialkosten betragen  
10 Franken. Anmeldung mit Name 
und Geburtsdatum des Kindes, Adres-
se und Telefonnummer bis Freitag, 
8. April 2022, an info@sgzuzwil.ch oder 
telefonisch via 071 944 38 10. Weitere 
Informationen unter www.sgzuzwil.ch. 

Frühlingsferien –
Anmeldung TAGIZ

Bald stehen die Frühlingsferien an. 
Wir bitten Sie deshalb, Ihr(e) Kind(er) 
bis spätestens am Freitag, 19. März 
2022, anzumelden. In den Schulferien 
werden die Kinder ganztags von 7 bis 
18 Uhr betreut. Sind Ihre Kinder bereits 
in der TAGIZ angemeldet, genügt eine 
Anmeldung via School App. Ansons-
ten bitte die online Anmeldung unter 
www.tagiz.ch/Anmeldung ausfüllen 
und im Feld «Bemerkungen» die ge-
wünschten Daten notieren. Die TAGIZ 
freut sich auf viele «Feriengäste».

Katholische Kirchgemeinde 
Zuzwil-Züberwangen
Urnenabstimmung 
Der Kirchenverwaltungsrat führt in 
diesem Jahr anstelle der Bürgerver-
sammlung am Sonntag, 10. April 
2022, eine Urnenabstimmung durch. 
Er bittet die Bevölkerung, die Mög-
lichkeit der brieflichen Abstimmung 
zu nutzen und an der Urne oder mit 
brieflicher Stimmabgabe über fol-
gende Geschäfte abzustimmen:
1. 	 Genehmigung der 
	 Jahresrechnung 2021 
2. 	 Genehmigung Budget und Steu-

erplan 2022 mit 21 Prozent der 
einfachen Steuer

Dem Amtsbericht sind die Abstim-
mungsunterlagen beigelegt, die im 
Verlaufe dieses Monats zugestellt 
werden.

Bauanzeige

Bauherrschaft 
Patrick und Denise Senn, 
Glärnischstrasse 1a, Zuzwil

Projektverfasser 
Brunner Felix AG, 
Weieren 55, Zuzwil

Bauobjekt
Ersatz Stützmauer

Standort
Glärnischstrasse 1a, Zuzwil 
(GS-Nr. 594)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen.

Einsprachefrist 
Das Bauvorhaben liegt vom 4. März 
bis 17. März 2022 auf. Während die-
ser Zeit können im Gemeindehaus 
die Pläne eingesehen werden. 

Vereine

10. März 2022, 14 Uhr oder 19 Uhr, 
in Arnegg statt. Jede Person kann 
ihre eigene Dekoration gestalten. Die 
Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen 
beschränkt. Die Kosten belaufen sich 
auf 30 Franken, exklusiv Material. 
Anmeldung bis am 7. März 2022 an 
Sarah Uhlmann, 079 695 48 59 oder  
pssuhlmann@bluewin.ch. 

Kirchkreis
Zuzwil-Züberwangen-Weieren
Evangelische Kirchgemeinde Wil
Am Sonntag, 6. März 2022, 10 Uhr, 
findet der Gottesdienst zum Thema 
«Das Leben ist nicht fair, aber Gott 
ist gut» unter der Leitung von Pfarrer 
Marcel Wildi statt. Immer wieder ma-

chen Menschen diese Erfahrung, im 
persönlichen Umfeld und im weltwei-
ten Rahmen, wie gerade in der Ukra-
ine. Das Abendmahl wird gefeiert und 
es besteht die Möglichkeit, sich für sei-
ne persönlichen Herausforderungen 
segnen zu lassen. 


